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A u f g A b E N  d E s  H E r s t E l l E r s

te i l  5 :  Z f P

I N f o r m At I o N

W i e  kö n n e n  W i r  S i e  u n t e r S t ü t z e n ?

die slVen haben ihre Kompetenz im bereich des metall- und 
stahlbaus. unsere geschäftsbereiche Aus- und Weiterbildung 
sowie dienstleistungen bieten Ihnen dazu folgendes leis-
tungsspektrum an:

• Wir qualifizieren Ihr Personal in den für Ihre fertigung 
notwendigen Prüfverfahren.

• die Auswahl der Prüfverfahren kann schnell und unkompli-
ziert durch unsere er fahrenen Prüfaufsichten nach EN 473 
erfolgen, wenn uns folgende Informationen vorliegen:

 − Anerkannte schweißanweisung (WPs) 
 − Angabe, ob Zug- oder scherbeanspruchung auftritt
 − Ausnutzungsgrad u 
 − Angabe, ob die schweißnaht einer längs- oder Querbe-

anspruchung unterliegt
  Auf grundlage dieser Angaben können durch uns die Prüf-

anweisungen erstellt werden.

• die durchführung der zerstörungsfreien Prüfungen erfolgt 
direkt durch unsere er fahrenen und nach EN 473 zertifizier-
ten Prüfer level II.

Neben den klassischen Prüfverfahren, die auch vor ort einge-
setzt werden können, verfügt die gsI auch über Prüfverfahren 
wie die mt-Prüfung von verzinkten bauteilen, die Wirbelstrom-
prüfung oder auch die ut-Prüfung mittels Phased Array. 

Alle dokumente können als bestandteil der werkseigenen Pro-
duktionskontrolle verwendet werden.
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grundsätzlich müssen ZfP durchgeführt werden, wenn eine oder meh-
rere der folgenden Voraussetzungen auftreten:

• Verwendung neuer schweißanweisungen: die ersten fünf (5) An-
schlüsse, die nach der selben neuen WPs geschweißt werden, müssen 
folgenden Anforderungen erfüllen:

 − Einhalten der grenzwerte der bewertungsgruppe b nach 
EN Iso 5817

 − der zu prüfende Prozentsatz muss das doppelte der Werte in 
tabelle 24 betragen ( jedoch min. 5 %, max. 100 %)

 − die zu kontrollierende mindestlänge beträgt 900 mm
 − werden die grenzwerte der bewertungsgruppe überschritten, 

muss eine weitere serie von fünf Anschlüssen geprüft werden
• In Abhängigkeit des Ausnutzungsgrades und der rechn. spannungs-

art (siehe tab. 24)
• Wenn bei der sichtprüfung in der festgelegten bewertungsgruppe 

nicht zulässige oberflächenunregelmäßigkeiten festgestellt werden
• Anforderungen durch denjenigen, der die bemessung durchgeführt 

hat
• Vorgaben durch den Auftraggeber selber

Auszug tab. 24 - übersicht Prüfumfang ergänzende zfP

Schweißnahtart

Werkstatt- und 
Baustellennähte

eXC2 eXC3 eXC4

Zugbeanspruchte querverlaufende stumpfnähte und 
teilweise durchgeschweißte Nähte in zugbean-
spruchten stumpfstößen
u ≥ 0,5
u < 0,5

10 %
0 %

20 %
10 %

100 %
50 %

Querverlaufende stumpfnähte und teilweise durch-
geschweißte Nähte:
in Kreuzstößen
in t-stößen

10 %
5 %

20 %
10 %

100 %
50 %

Zug- oder schwerbeanspruchte querverlaufende 
Kehlnähte:
mit a > 12 mm oder t > 20 mm
mit a ≤ 12 mm und t ≤ 20 mm

5 %
0 %

10 %
5 %

20 %
10 %

Vollständig durchgeschweißte längsnähte zwischen 
steg und obergurt bei Kranbahnträgern

10 % 20 % 100 %

Andere längsnähte und Nähte angeschweißter 
steifen

0 % 5 % 10 %

1.  Zunächst einmal sind die Verfahren der zerstörungsfreien Prüfung 
(ZfP) in übereinstimmung mit EN 12062 auszuwählen.

2.  Nach EN 1090-1, Pkt, 12.4.2.1 dürfen schweißnähte im Allgemei-
nen nicht vor Ende der in der tab. 23 genannten mindestwartezeit 
begonnen werden. bei der Ausstellung der ZfP-berichte ist darauf 
zu achten, dass die Zeit zwischen der fertigstellung der zu prüfen-
den schweißnaht und dem beginn der ZfP ausgewiesen ist.

3.  Alle zerstörungsfreien Prüfungen müssen durch Personal ausge-
führt werden, das für die stufe 2, wie in EN 473 definiert, qualifi-
ziert ist. die einzige Ausnahme hiervon bildet die sichtprüfung Vt.  
 
Hinweis: Auch wenn die EN 1090-2 keine nach stufe 2 qualifizier-
ten Vt-Prüfer fordert, so hat der Hersteller im rahmen seiner WPK 
dennoch den Nachweis zu erbringen, auf welcher grundlage er sein 
Personal, das diese Prüfungen durchführt, ausgewählt hat.

4.  Es ist durch den Hersteller zu kontrollieren, ob in den Ausführungs-
unterlagen bestimmte Anschlüsse für die Kontrolle, zusammen mit 
dem umfang und dem Prüfverfahren, ausgewiesen werden. 

5.  Werden innerhalb einer Kontrolllänge unzulässige schweißnahtunre-
gelmäßigkeiten festgestellt, wird der Prüfumfang wie folgt erweitert: 
Es ist jeweils eine zusätzliche Kontrolllänge auf beiden seiten der 
fehlerbehafteten Kontrolllänge anzuordnen. Werden auf einer der 
beiden seiten unzulässige schweißnahtunregelmäßigkeiten fest-
gestellt, ist die fehlerursache zu ermitteln.

6.  die Ermittlung der Prüflänge für zu kontrollierende Anschlüsse, 
deren Prüfumfang nach tab. 24 festgelegt wurde, hat nach EN 
12062:1997, Anhang c zu er folgen. die mindestgesamtlänge für 
ein Prüflos „X“ beträgt 900 mm. 
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h i n t e r g r u n d

die Verordnung (Eu) Nr. 305/2011 wird die bauproduktenrichtli-
nie 89/106 EWg zum 01.07.2013 ablösen. Ab diesem Zeitpunkt 
müssen „leistungserklärungen“ für die bauprodukte abgegeben 
werden. 
diese leistungserklärungen können mit den auch heute schon 
auszustellenden übereinstimmungserklärungen (siehe bauregel-
liste) bzw. Konformitätsnachweisen (siehe bauproduktenrichtli-
nie 89/106 EWg), verglichen werden.
mit der Veröffentlichung der EN 1090-1 im Europäischen Amts-
blatt wurde eine weitere  Voraussetzung geschaffen, um zukünf-
tig leistungserklärungen für „tragende stahl- und Aluminium-
bauteile und bausätze“ ausstellen zu können.

A k t u e l l e  S i t u At i o n

grundlage für das Ausstellen der leistungserklärung ist eine 
funktionierende und zertifizierte werkseigene Produktionskont-
rolle (WPK).
Nach EN 1090-1 umfasst die WPK u. a. auch die leistungsmerkma-
le „tragfähigkeit und Ermüdung“. 
In beiden fällen ist der Nachweis zu erbringen, dass die Herstel-
lung nach der bauteilspezifikation und nach EN 1090-2 (oder EN 
1090-3) er folgte.

Entsprechend der EN 1090-2, Pkt. 12.4.2.2 (Kontrollumfang) 
müssen im rahmen der Herstellung die schweißnähte wie folgt 
geprüft werden:
• sichtprüfung (Vt) aller schweißnähten über deren gesamte 

länge
• die sichtprüfung wird um Eindring- (Pt) oder magnetpulver-

prüfungen (mt) ergänzt, wenn bei der Vt-Prüfung oberflä-
chenunregelmäßigkeiten, die außerhalb der Zulässigkeitsgren-
zen liegen, festgestellt werden

• Zusätzliche ZfP mit einen Prüfumfang nach tab. 24 der EN 
1090-2 werden wie folgt notwendig:

 − EXc1: Nur, wenn besonders festgelegt
 − EXc2, EXc3, EXc4: immer

die schweißnähte werden also immer auf oberflächenunregel-
mäßigkeiten und, je nach Ausführungsklasse und ggf. besonderen 
festlegungen, auf innere unregelmäßigkeiten hin überprüft.




